
on denen andernWeiten
und weiter gesippten Urkunden

rben/
Ann keine Geswwistern / noch deren Kinder / oder
Kinds-Kinder vorhanden / so fallet die Erbschaft auf
die Person / welche sonsten in derSeiten-lllni die
näheste im Grad der Sippschaftist : wann aber

mehr Personen in gleichem Grad vorhanden wären / so erben
dieselbe des Verstorbenen Haab und Güter ohne Unterschied /
ob selbige von dem ober-oder unter-Stammen herrühren / oder
von dem Erb - lasser selbst erobert worden ; und zwar nicht nach
dem Stammen / sondern nach Anzahl der Personen.

on denen verzieHenen Wo
des Merren -und Wtter-Wands.

tem
§ . i.

Eilen in diesem Unfern Ertz - Hertzogtum bey dem
Herren - und Ritter - Stand von Alters-Her gc-
bräuchig gewesen / daß die Töchter zu besserer Er¬
haltung der Adelichcn Geschlechter sich des Erb-

Rechts gegen dem Vatter / und dessen ab - und auf- steigende
lüni , solang derselbe Stammen wehret / verzeihen müssen /
so wollen Wir es noch hinfüro dabey allerdings bewenden las¬
sen / mit dem Zusatz / daß ob sie schon keine schriftliche Ver¬
zicht von sich gegeben hätten / dannoch solang der Manns-
Stammen ab - und auf- steigender lüm wehret / für verziehen
gehalten werden sollen ; wo aber die Verzichten durch beson¬
dere kaLln IHmiliL auf den gantzen Namen und Stammen
vorgesehen seynd / lassen Wir es dabey auch verbleiben.

Lxcm-



Marga- ^ / Joannes/ > f
rech . . N ^ b-lasser. I ! ^Mana.

Hier erbet des Ioannis An -Herr Kaspar die Verlassen-
schaftdes Ioannis/mit Ausschliessung des Erblassers zweyer
Schwestern Margaretha / und Juliana.

WndMes Lxempel.
Mo die Verzichten ans den gantzen Namen und Stammen vorgesehen.

Lxempel.



4v Wwölfter Uitul»
Hier kommet auf Absterben des Kaspar nicht dessen Schwe¬

ster Anna / sondern des vor-vcrstorbencn Bruders Melchior
Sohn Balthasar allein zur 8ucccilior >.

^ « II«
Herentgegen ist der jenige vom obgedachtcn Manns -Stam-

men / welcher die also verziehene Töchter von der Erbschaft
ausschliesset / selbige bis zu ihrer Verehelichung / oder Klöster¬
lichen Eingang und Gelübd / den Stand und Vermögen ge¬
mäß / zu unterhalten ; nach der Verehelichung / oder besche-
henen Klösterlichen Gelübd aber / einer des Herren - Stands-
Zwcy Tausend Gulden / und einer vom Ritter -Stand Ein
Tausend Gulden zum Heyrat - Gut / neben vorhergehend- ge¬
bührender Bekleid - und Ausstaffirung ( es wäre dann ein wis¬
sentliches Unvermögen vorhanden ) längst inner Zahrö -Frist /
neben dem von Zeit der Verehelichung zu fünf xer Lento ver¬
flossenen Intcrellc zu reichen schuldig.

Lill»
Jedoch sollen die Töchter / und ihre Erben in denen Müt¬

terlichen Haab und Gütern / auch allen Erbschaften / welche
von dem Mütterlichen Stammen / als An -Frauen / Ur-An-
Frauen / Schwestern / oder dergleichen Personen verlassen wer¬
den / neben ihren Brüdern / und dem Manns -Stammen zu
erben zugelassen werden.

Lxempel.



Hier wird der An-Frau Ann« Verlassenschaft in drey
gleiche Thcil vertheilt / zwischen dem Khristoph / Barbara /
und Katharina ; auch da diese Katharina hernach verstirbet /
wird dero Verlassenschaft in zwey gleiche Theil zwischen dem
Khristoph / und Barbara gctheilet.

§ . IV.
Dafern ein Land-Mann keinen Männlichen , Leibs-Erben /

sondern Brüder / oder andere weitere Befreundte an einem /
und dann Töchter / oder Töchters-Kindcr andern Theils ver¬
lasse / so sollen die Töchter / oder ihre Kinder / und nicht des
abgelebten Bruder/oder andere seine Befreundte vom Manns-
Stammen erben ; es hätte sich dann eine solche Tochter gegen
dem gantzcn Manns - Stammcn in ab- und auf-steigender / und
SeitenLini freywillig verziehen ; oder es wäre in eines Ge¬
schlechts Erb -Einigung lauter vorgesehen / daß sich die Weibs - '
Personenauf den gantzen Namen und Stammen verzeihen sol¬
len / in welchen Fällen die Töchter auch von des Vatters Brü¬
dern / und deren Männlichen Erben ausgejchloffcn wären.

Messen des Francisci beede Enckel Gertraud / und
Mechtlldls den Theodorum darumen aus / weilen aus Man¬
gel der Männlichen Leibs-Erben die Elisabeth für keine verzie-

F Heu«



42 Uwölfter Will -_
bene Tocbter auf die freye

^

Vättcrliche Verlasscnschaft kan ange¬
sehen werden / mithin hat es bey demoräm -m Zucccliions-
Rccht sein bewenden.

»

Wann neben denen Töchtern auch verziehene Schwestern
des letzt-verstorbenen Manns-Stammen vorhanden / sollen die¬
selbe in Köniz rcnunciLtis als K^ reäicnt -Erbirmen zu gleichen
Theilenin die Häupter erben.

Lxempel.

Hier erben den Ferdinand / als letzten derIHmili , in Kö¬
niz renunciLtiz die beede Schwestern § laudia/und Elisabetha/
nebst des Ferdinand Tochter Theresia in gleiche Theil.

Wären aber keine verziehene Schwestern / sondern deren
Kinder oder Kinds -Kinder vorhanden / so sollen sie nicht nach
Anzahl der Personen / sondern nach dem Stammen zur Erb¬
schaft zugelaffen werden.

Lxem-



Hier / wann Ferdinand Erblasser mit Tod übgehet / so
wird dessen Verlaffenschaft in bonis renunciLtis unter die The¬
resia / Barbara / auch des Ferdinand Schwester Elisabeths
Enckeln Amalia / und Regina / in die Stammen vertheilet : In
dem vom Ferdinand Vattern und Erb-lassern eigens eroberten
Gut aber ist die Tochter Theresia allein Erbin.

Damit aber künftiger Stritt äe bonis rermnvmris verhü¬
tet werde / solle man in denen (Hibus , wo die kienunLiritions^
Fälle sich ereignen / alle Vorsehung zur künftigen Prob der rc-
nuncirten Güter fürkehren.

§ . VI.
Gehet einer mit Tod ab / und verlast weder Männliche /

noch Weibliche Leibs-Erben ab -steigendcr Läni > sondern allein
Brüder / oder deren DcLenäentm / und darbey auf den gan-
tzen Manns-Stammen verziehene Schwestern / oder die sich zu

F 2 ver-



verzeihen schuldig / so fällt seine Verlasscnschaft auf die Brüder
allein / oder derenselben Brüder Kinder / und Kinds-Kinder auch
Männlichen Stammens ; und alsdann erst / wann solche Per¬
sonen Männlichen Stammens auch mit Tod abgehcn / und
also derselbe gantze Manns-Stammen abstirbt / so komt cs wie¬
der zu denen verziehenen Schwestern / oder deroselben Kinds-
Kindern / also / daß derselben letzt-Verstorbencn Haab / und
Gut dem Weiblichen Stammen wiederum zufället / und er¬
ben dann alle Personen von demselben Geschlecht hcrrührend
mit einander / werden auch die weiteren Freund neben denen
näheren ohne Unterschied des Grads zugelassrn.

Hier erben auf Ablciben Inderin des Georgs Enckeln Jo¬
sephus/und Rudolphus allein ; und mithin werden besten bee-
de Schwestern Barbara/ und Apolonia gäntzlichen ausgeschlossen.

L . VII.
Doch ist die Thcilung nicht in die Häupter / sondern nach

dem Stammen-Recht fürzunehmen / dergestalt / daß wann ei¬
ner zum Lxempel eine verziehene Swester / und dann Vvn
der andern verziehenen Schwester zwey Töchter hinterliesse/sei¬
ne Verlastenschaft nicht nach Anzahl der Personen / sondern
nach dem Stammen ausgctheilet / und denen zweyen Schwe¬

ster-
i
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ster-Kindern siunmentlich mehr nich t/ als der verziehenen Schwe¬
ster allein davon zustehen / und also forthin in denen Verzichts-
Fällen das ) us kepretelikAcionis nicht allein bey denen Ge-
schwister-Kindern / sondern auch bey weiteren Befreundten de¬
ren verziehenen Töchtern statt haben / und jederzeit nach An¬
zahl der Stammen deren / davon die Verzichten herrührcn /
die wieder-fallcndc Erbschaften gcthcilet werden sollen.

Lxemvel.

^ er wird des Zoannis Verlassenschaft in zwey gleiche
Theü abgetheilct / und erbet die Theresia / und Elisabetha die
Hclste / und die Maria / Barbara / und § arolus ( unerachtet
sonsten nach denen gemeinen Rechten in diesem das ) u8 ke-
pr -xiLnr^tioni ? nicht mehr statt hätte ) die andere Helfte in die
Stammen / und hat der von der Weiblichen I-ini herrührcn-
de Manns -Stammen keinen Vorzug.

FZ - § . Vitt.
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§. VIII.

Begebe sich dann weiter / daß eine Tochter/welche sich
nicht auf den gantzen Manns - Stammen verziehen / ihren
Vattcr einmal in denen alt-Vätterlichcn Gütern geerbet / und
mithin ihres Vattern Brüdern / oder Bruders Kinder ausge-
schlossen hätte / und es entstünde hernach der Fall / daß auch
der letzte Manns-Stammen mit Tod abgienge / dardurch des»
selben Verlassenschaft in denen alt-Vätterlichcn Gütern zu de¬
nen Töchtern käme / so sollen glcichwol selbige Erb-Töchter /
oder ihre Erben ab -steigender l^ini neben denen verziehenen
Personen / oder deren Erben zu solcher Erbschaft einstehen mö¬
gen / doch anderst nicht" / als daß sie das zuvor ererbt - alt«
Vätterliche Gut der gemeinen Erbschaft zutragc : Wann sie
aber sich der neuen Erbschaft lieber entschlagen wolte / solle es
ihr frey stehen / und sie von ihrem ererbten vorigen alt-Vat-
terlichen Gut anderen Weiblichen Stammen nichts hinaus zu
geben schuldig seyn.

Lxempel.

Hier ist Eleonora ihrem Vatter Ioanni / und die Maria /
und Barbara ihrem Vatter Paulo üicccäirt / und hat den
Mann -auch Weibs-Stammen excluclirt : Wann hieraus der

Georg
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Georg/als letzter vom Manns -Stammcn / mit Tod abgehet /
und will alsdann die Eleonora / oder die Maria / und Bar¬
bara mit ihres Vattcrn verziehenen Schwester Tochter Anna
des Georg Erbschaft in die Stammen antrettcn / so müssen sie
das alt -Vätterliche vorhero ererbte Gut conteriren / oder im
widrigen von solcher Erbschaft abstehen.

§ . l X.
Wie dann letztlich ins gemein / wann nach Abgang des

Manns -Stammen die Güter / und Erbschaften auf den ver¬
ziehenen Weibs -Stammen kommen / dieselbe allwegen ihre em¬
pfangene Hcyrat -Güter / auch was ihnen etwa entzwischen
vom Bäuerlichen Gut erblich zugestanden / im Fall sie neben
andern gleich erben wollen / wieder zutragen / und darauf die
Abtheilung beschehen solle.

§ . X.
Jedoch wollen Wir alles / was hierinnen verordnet wor¬

den / nur allein auf die frey- eigene Güter verstanden haben.

sollen werden.
§. i.

ein Erb seyn will / soll auf Widersprechen seine
Sippschaft beweisen / welches dann entweder mit
lebendigen Zeugen / oder Brieflichen Urkunden / als
Lehen-Brief / Grund -Büchern / Urbari ^ , Tauf -Bü-

chern/Bett -Zetteln / Testamenten / Heyrat -Briefen / Verträ¬
gen / und dergleichen gefertigten Urkunden / oder auch zur Bey-
hülf mit Wappen / Überschriften der Begräbnussen / und an¬
deren glaubwürdigen Kundschaften beschehen kan / und wann
jemand in seinem Testament einen anderen seinen Sohn / oder
Brüdern nennet / oder in einem Heyrats -Brief / Vertrag/und
dergleichen begriffen ist / wer der verstorbenen Braut / oder
Vertrags -Personen Vatter / Mutter / oder Bruder gewest / so

ist
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